
Die Richtlinie VDI 6023 
Blatt 1 gilt für alle Gebäu-

de, in denen Wasser für die 
Öffentlichkeit bereitgestellt 
wird (Schulen, Sportstät-
ten, Krankenhäuser, Senio-
renwohnheime und Einrich-
tungen der Altenpflege u. a.)  
sowie in allen gewerblich ge-
nutzten Immobilien und in 
großen Wohnanlagen. Es 
wird empfohlen, die Richtli-
nie bei allen anderen Trink-
wasser-Installationen sinnge-
mäß anzuwenden.

Grundlagen der Hygiene
Wenn von Hygiene die 

Rede ist, wird darunter die Ge-
samtheit aller Bestrebungen 
und Maßnahmen verstan-
den, die zur Verhütung von 
gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen und Störungen des 
Wohlbefindens (Unbehagen) 
beim Verbraucher notwendig 
sind. Ziel ist es, die von der öf-
fentlichen Wasserversorgung 
gelieferte einwandfreie Trink-
wasserbeschaffenheit auch 

nach der Einspeisung in ein 
Gebäude zu bewahren. 

Durch ungünstige Be-
dingungen wie Stagnation, 
falsche Werkstoffauswahl 
oder ungeeignete Betriebswei-
sen kann die Beschaffenheit 
des Trinkwassers in den Lei-
tungen und Apparaten beein-
trächtigt werden. Dies kann 
durch unterschiedlichste Ge-
gebenheiten geschehen, z. B. 
erhöhte Werkstoffkonzentrati-
on oder Vermehrung von Mi-
kroorganismen (auch Krank-
heitserreger wie Legionellen 
oder Pseudomonaden). Dies 

gilt insbesondere für größere 
Gebäuden mit ihrer hohen 
Anzahl von Entnahmestel-
len und installierten Kompo-
nenten. Durch richtige Pla-
nung, gute Ausführung, be-
stimmungsgemäßen Betrieb 
und sorgfältige Instandhal-
tung kann die Beeinträchti-
gung zuverlässig vermieden 
werden. 

Planung, Montage und  
Inbetriebnahme

Wesentliche Grundlage ei-
ner Planung muss das mit 
dem Bauherrn abgestimmte 

und detaillierte Raumbuch 
sein. Dieses muss die Ein-
zelheiten des bestimmungs-
gemäßen Betriebes enthal-
ten (Nutzungsbeschreibung, 
Konzept der Trinkwasser-In-
stallation unter Berücksichti-
gung der Bedarfsermittlung). 
Die Möglichkeiten und Gren-
zen der Trinkwasser-Installa-
tion hinsichtlich späterer Nut-
zungsänderungen sind dabei 
aufzuführen. Gegebenenfalls 
ist ein Verantwortlicher des 
Bauherrn in die Planung und 
Ausführung einzubeziehen.

Die zu erwartenden Gleich-
zeitigkeiten der Trinkwas-
serentnahme sollen entspre-
chend den im Raumbuch 
festgelegten Anforderungen 
unter Beachtung aktueller 
Erfahrungswerte vergleich-
barer Objekte ermittelt wer-
den. Hierunter verbirgt sich 
die planerische Aufgabe, für 
den Berechnungsgang (DIN 
1988 Teil 3 oder EN 806 Teil 3) 
aktuelle, zutreffendere Gleich-
zeitigkeiten zu verwenden. 
Hierdurch werden geringere 
Rohr-Nennweiten möglich. Es 
dürfen nur Leitungen geplant 
werden, die zu regelmäßig ge-
nutzten Entnahmearmaturen 
führen.

Trinkwasseranlagen 
(warm) sind nur nach den 
DVGW-Arbeitsblättern W551 
und W553 zu planen. Eine Be-
rechnung nach DVGW W553 
klärt, ob zentrale oder de-
zentrale Anlagen erforder-
lich sind. Zu viele dezentrale 
Warmwasserbereiter können 
ebenso hygienisch schwie-
rig zu betreiben sein wie un-
übersichtliche zentrale An-
lagen. Die Kernanforderung 
des DVGW-Arbeitsblattes 
W551, nämlich die Tempera-
tur des erwärmten Trinkwas-
sers in der gesamten Installa-
tion nicht unter 55 °C sinken 
zu lassen, hat sich bewährt 
und ist sachlich richtig. Be-
dauerlicherweise wird verein-
zelt etwas anderes behauptet. 
Nur in denjenigen Fällen, in 
denen diese Temperaturvor-
gabe nicht eingehalten wer-
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Mit der Neufassung der VDI-Richtlinie 6023 Blatt 1 im Juli 2006 existiert ein aktualisiertes 

Regelwerk zum Schutz des Trinkwassers in Sanitär-Installationen. Die Europäische Union 

hatte im Jahr 1998 neue verbindliche Standards über die Qualität festgeschrieben, die 

in Deutschland durch die TrinkwV (Trinkwasserverordnung) 2001 umgesetzt wurden. Der 

Begriff „Wasser für den menschlichen Gebrauch“ stellt klar, dass die Verordnung bewusst 

die Qualität für fast alle häuslichen Nutzungszwecke regelt. Das sind neben Trinkwasser 

insbesondere Wasser für die Körperpflege und Reinigung von Gegenständen, die mit 

Lebensmitteln in Berührung kommen. Die Anforderungen sind an den Entnahmestellen 

einzuhalten. Die VDI 6023 ergänzt das weiterhin gültige technische Regelwerk DIN 1988.

VDI 6023:

Hygiene in  
Trinkwasser-Installationen
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∂ Installationsfehler: eine gemeinsame Dämmung für Kalt- und Warmwasser-
leitung.



den kann, ist das „Aachener 
Konzept“ (ein 1987 gemein-
sam von Kryschi Wasserhy-
giene mit dem Klinikum Aa-
chen entwickeltes Verfahren) 
die einzige Alternative, da die 
kontinuierliche chemische 
Desinfektion nicht empfoh-
len werden kann.

Feuerlöschleitungen 
„nass“, die an die Trinkwas-
ser-Installation angeschlossen 
sind, können nicht hygienisch 
sicher betrieben werden und 
sind daher nicht mehr zu-
lässig. Sie sind entweder als 
Hydrantenanlagen oder als 
Feuerlöschleitungen „nass-
trocken“ (Nicht-Trinkwasser-
anlagen) umzurüsten.

Werden in einem Gebäu-
de neben Trinkwasser ande-
re Wässer verwendet, muss 
sichergestellt sein, dass kei-
ne unmittelbare Verbindung 
besteht. So darf die Nach-
speisung einer Regenwasser-
nutzungsanlage nur über ei-
nen freien Auslauf hergestellt 
werden. Nach Maßgabe der 
TrinkwV müssen Rohrlei-
tungen mit anderen Medien 
deutlich und dauerhaft ge-
kennzeichnet sein. Kompo-
nenten aus Nicht-Trinkwas-
seranlagen, die nicht mehr 
genutzt werden, dürfen nicht 
in Trinkwasser-Installationen 
eingebaut werden.

Alle Anlageteile zur Mon-
tage und Errichtung sind so 
zu transportieren und zu la-
gern, dass Innenverschmut-
zungen vermieden werden. 
Außerdem müssen die Trans-
port- und Lageranleitungen 
der Hersteller eingehalten 
werden. 

Ionentauscher-Anlagen zur 
Enthärtung müssen so bemes-
sen sein, dass ihre Tauscher-
kapazität den Bedarf von ma-
ximal drei Tagen im bestim-
mungsgemäßen Betrieb nicht 
überschreitet.

Bereits in der Planungs-
phase sind Funktions-
beschreibungen sowie 
Instandhaltungs- und gege-
benenfalls Hygienepläne zu 
erstellen. Die Funktionsbe-

schreibung muss auch Anga-
ben zu einer ausreichenden 
Funktionskontrolle enthal-
ten. 

Zur Überwachung von Be-
triebsparametern ist nach den 
gebäudespezifischen Erforder-
nissen der Umfang der zu er-
fassenden Datenparameter 
und Messpunkte festzulegen. 
Dabei sind mindestens die 
Temperatur, der Druck und 
die Durchflussmenge aufzu-
nehmen und zu dokumentie-
ren. 

Grundsätzlich ist die Trink-
wasser-Installation vor dem 
Befüllen sorgfältig zu spülen. 
Von weitreichender prak-
tischer Bedeutung ist eine 
neue Festlegung: Die Erstbe-
füllung einer Trinkwasser-In-
stallation gilt als Inbetrieb-
nahme. Die Befüllung darf 
nur über einen ordnungsge-
mäß vom Wasserversorgungs-
unternehmen (WVU) herge-
stellten und ausreichend ge-
spülten Hausanschluss durch 
fest verlegte Rohrleitungen 
mit gefiltertem Trinkwasser 
erfolgen. Eine Prüfung auf 
Dichtheit mit Wasser nach 
DIN 1988 Teil 2 ist deshalb 
nur zulässig, wenn sich der 
bestimmungsgemäße Betrieb 
unmittelbar anschließt. Spä-
testens mit der Inbetriebnah-
me muss der Betreiber auf die 
damit verbundenen Pflichten 
hingewiesen werden. Hierü-
ber ist ein Protokoll anzufer-
tigen. Trinkwasser-Installati-
onen, bei denen der bestim-
mungsgemäße Betrieb nicht 
unmittelbar nach der Fertig-
stellung beginnen kann, wird 
mit ölfreier Druckluft oder 
Stickstoff bis max. 3 bar ge-
prüft. Dabei sind die Merk-
blätter von BHKS (Bundes-
industrieverband Heizungs-, 
Klima- Sanitärtechnik/Tech-
nische Gebäudeausrüstung) 
oder ZVSHK (Zentralverband 
Sanitär Heizung Klima) einzu-
halten.

Zum Nachweis einwand-
freier Beschaffenheit müs-
sen unmittelbar nach der In-
betriebnahme an repräsen-

∂ Installationsfehler: getrennte Leitungen ohne rückbau. Hier stagniert das 
trinkwasser in den Leitungen.
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∂ Planungsfehler: hoch verzweigte Leitungsführung ohne ausreichenden hy-
draulischen abgleich.

∂ Installationsfehler: Bei diesem trinkwasserverteiler fehlt die Wärmedäm-
mung. außerdem ist eine ständige Durchströmung aller anlagenteile nicht ge-
geben – Stagnation ist der Fall.



tativen endständigen Stellen 
Trinkwasserproben gezogen 
und untersucht werden. Es 
sind mindestens folgende Pa-
rameter zu bestimmen:
∑  Koloniezahlen bei 22 °C und 

36 °C gemäß TrinkwV 2001, 
Anlage 3,

∑  E.coli und Coliforme Bak-
terien nach TrinkwV 2001, 
Anlage 1,

∑  Temperaturen des kalten 
und warmen Trinkwas-
sers.

In Einrichtungen der me-
dizinischen Versorgung muss 
grundsätzlich auch das Vor-
kommen von Pseudomonas 
aeruginosa untersucht wer-
den.

Zirkulationssysteme sind 
insgesamt bzw. in Teilab-
schnitten abzugleichen. Die-
se hydraulische Einregulie-
rung ist durch Messwerte zu 
protokollieren.

nutzung und Betriebsweise
Regelmäßige, sachkundige 

Instandhaltung einer Trink-
wasser-Installation ist Vor-
aussetzung für einen hygie-
nisch unbedenklichen Betrieb. 
Der verantwortliche Betreiber 
hat sich über die Risiken, die 
aus dem Betrieb der Trink-
wasser-Installation resultie-
ren können, zu informieren 
und sie unter besonderer Be-
rücksichtigung seiner Organi-
sationshaftung und Verkehrs-
sicherungspflicht auszuschlie-
ßen.

Ein bestimmungsgemäßer 
Betrieb liegt insbesondere 
dann vor, wenn
∑  erforderliche Maßnahmen 

zum Schutz des Trinkwas-
sers nach DIN 1988-4 bzw. 
DIN EN 1717 durchgeführt 
werden,

∑  erforderliche Instandhal-
tungsmaßnahmen an der 
Trinkwasser-Installation 
regelmäßig durchgeführt 
werden,

∑  die Trinkwasser-Installati-
on niemals unmittelbar mit 
einer Nicht-Trinkwasseran-
lage verbunden wird,

∑  bedenkliche Stagnationen 
vermieden werden,

∑  die Temperaturgrenzen ge-
mäß DVGW W551 und ein 
Maximalwert von 25 °C für 
Trinkwasser (kalt) einge-
halten werden.

Instandhaltung
Jeder Betreiber ist verpflich-

tet, die Benutzer vor Gefahren 
zu schützen, die über das üb-
liche Risiko bei der Anlagen-
benutzung hinausgehen. Die 
seit Langem bestehenden 
Grundsätze zur Verkehrssi-
cherungspflicht werden von 
den gerichtlichen Instanzen 
immer wieder neu bestätigt. 
Dabei setzt eine Überprü-
fungspflicht von Trinkwas-
ser-Installationen nicht erst 
dann ein, wenn nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge 
mit Verschleißerscheinungen 
zu rechnen ist – sie besteht 

grundsätzlich. Die mit der 
Verkehrssicherungspflicht ver-
bundenen Instandhaltungs-
pflichten beginnen also mit 
der Inbetriebnahme (Befül-
len) der Trinkwasser-Instal-
lation. Maßnahmen der In-
standhaltung sind Inspekti-
on, Wartung, Instandsetzung 
und Verbesserung. 

Die erforderlichen Instand-
haltungsmaßnahmen müs-
sen unter Berücksichtigung 
von denkbaren Gefährdungs-
möglichkeiten, verursacht 
durch einen Mangel oder 
Schaden, bereits bei der Pla-
nung festgelegt werden. In be-
sonders kritischen Gebäuden 
(z. B. Krankenhaus, Altenpfle-
geheim) ist dieser Instandhal-
tungsplan Bestandteil des um-
fassenderen Hygieneplanes. 
Über die durchgeführten In-
standhaltungsmaßnahmen 
ist ein Betriebsbuch zu führen, 

in das auch die aus den In-
spektionsmaßnahmen abge-
leiteten Folgerungen und wei-
teren erforderlichen Maßnah-
men einzutragen sind. 

Für die ordnungsgemäße 
Erweiterung, Änderung und 
Unterhaltung der Trinkwas-
ser-Installation nach dem 
Hausanschluss, mit Ausnah-
me der Messeinrichtungen 
des Wasserversorgungsunter-
nehmens, ist der Besitzer ver-
antwortlich. Hat er die Trink-
wasser-Installation oder Teile 
davon an einen Dritten ver-
mietet oder sonst zur Benut-
zung überlassen, so ist er ne-
ben diesem verantwortlich. 
Die Trinkwasseranlage ist so 
zu betreiben, dass Störungen 
anderer, störende Rückwir-
kungen auf Einrichtungen 
des WVU (oder Dritter) oder 
Rückwirkungen auf die Güte 
des Trinkwassers ausgeschlos-
sen sind.

Qualifikation und Schulung
Die Einhaltung der in der 

VDI-Richtlinie 6023 beschrie-
benen Hygieneanforderungen 
an Trinkwasser-Installatio-
nen setzt eine entsprechende 
Qualifikation und Berufser-
fahrung voraus. Durch eine 
zweitägige Schulung der Kate-
gorie A oder einer eintägigen 
Schulung der Kategorie B sol-
len diese Qualifikationen ver-
mittelt und durch Prüfungen 
nachgewiesen werden. Zahl-
reiche Träger bieten entspre-
chende Schulungen an, z.B. 
DVGW, VDI und Kryschi.

Zusammenfassung
Alleine die Existenz einer 

technisch orientierten Richt-
linie, die den Begriff „Hygie-
ne“ im Titel führt, fördert den 
vorbeugenden Gesundheits-
schutz und die Qualitätssi-
cherung. Die VDI-Richtlinie 
6023 leistet diese Unterstüt-
zung bei Trinkwasser-Instal-
lationen. ∂

@  Internetinformationen:��
www.kryschi.de

∂ Planungsfehler: Die Warmwasser- und Zirkulationstemperatur befindet sich 
auf einem unzulässigen niveau.
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∂ Installationsfehler: Diese unsachgemäß getrennte abzweigleitung verursacht 
Stagnation.


